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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 10. Juni bis 14. Juni 2019 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 12. Juni 2019
17.00 Uhr Bezirksvertretung Hüls, Heinrich-Joeppen-Haus, 
 Herrenweg 6, Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Donnerstag, 13. Juni 2019
17.00 Uhr Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und 
 Sicherheit, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

STANDORTBEZOGENE VORPRÜFUNG 
GEMÄSS § 7 (2) UVPG FÜR EINE ENTNAHME
VON GRUNDWASSER ZUR BEREGNUNG 
LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN
Feststellung über die UVP-Pflicht gemäß § 5 i. V. m. § 7 (2) UVPG

Auf dem Grundstück in Krefeld, Oberbenrader Straße 167 besteht 
ein Grundwasserbrunnen zur ganzjährig möglichen Beregnung 
einer landwirtschaftlichen Fläche in Trockenzeiten. Die Grund-
wasserentnahmestelle besteht aus einem 20 m tiefen Brunnen 
mit 15,20 m langem Saugrohr mit Motorpumpe in einem 4,80 m 
hohen Vorschacht. Beantragt wird eine Fördermenge von jährlich 
10.000 m³ Grundwasser, mit einer stündlichen Grundwasserför-
derung von 89,9 m³.

Es ist anzunehmen, dass sich der Absenktrichter entgegen der 
Grundwasserfließrichtung nach SW ausdehnen wird. Bei einem 
einstündigen Betrieb und der Ausbildung eines stationären 
Zustandes lässt sich die Ausdehnung des Absenktrichters auf 
< 100 m abschätzen. Da es sich im Bereich des Absenktrichters 
um eine landwirtschaftliche Fläche ohne grundwasserabhängige 
Pflanzen, Pflanzengesellschaften oder Bäume handelt, ist eine 
Beeinträchtigung grundwasserabhängiger Ökosystem nicht zu 
erwarten. Die entnommene Wassermenge erreicht das Grund-
wasser wieder durch die anschließende Versickerung.

Darüber hinaus liegen in der Umgebung des Brunnens keine 
besonderen örtlichen Gegebenheiten nach § 7 (2) u. Anlage 3 
Nr. 2.3 UVPG vor. Durch die Grundwasserentnahme sind keine 
erheblichen Auswirkungen auf besonders empfindliche Gebiete 
zu erwarten.

Auf der Grundlage des Ergebnisses der standortbezogenen 
Vorprüfung wird gemäß § 5 i. V. m. § 7 (2) UVPG festgestellt, 
dass für die beantragte Grundwasserentnahme keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Stadt Krefeld, 23.05.2019
Fachbereich Umwelt u. Verbraucherschutz
Im Auftrag
Dr. Strelow

EINLEITENDER BESCHLUSS ZUR 
AUFSTELLUNG DER 1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 540 A – BEIDER-
SEITS WESTWALL ZWISCHEN NORDWALL 
UND BLUMENSTRAßE / EVERTZSTRAßE – 
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 21.05.2019 be-
schlossen:

1.  Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in 
der derzeit gültigen Fassung, wird für den Bereich beiderseits 
Westwall zwischen Nordwall und Blumenstraße / Evertzstra-
ße,  der begrenzt wird

 • im Süden durch das Gebäude Westwall Nr. 102,
 • im Westen durch das Gebäude Dionysiusstraße Nr. 16/20,
 • im Norden durch die Dionysiusstraße und
 • im Osten durch den Westwall,

 ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ein-
geleitet.

 Die genaue Abgrenzung des künftigen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Plan.

 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung:
 Bebauungsplan Nr. 540 A 1. Änderung – beiderseits Westwall 

zwischen Nordwall und Blumenstraße / Evertzstraße –

2. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes soll der Bebau-
ungsplan Nr. 540 A – beiderseits Westwall zwischen Nordwall 
und Blumenstraße / Evertzstraße – für den Geltungsbereich 
der 1. Änderung geändert werden.

3. In der Prioritätenliste zur Bearbeitung von Bebauungsplan-
verfahren der Stadt Krefeld wird der Bebauungsplan Nr. 540 
A 1. Änderung – beiderseits Westwall zwischen Nordwall und 
Blumenstraße / Evertzstraße – neu auf Rang 48 platziert. Die 
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nachfolgend gesetzten Planverfahren werden um einen Rang 
auf der Prioritätenliste nach hinten versetzt.

Übereinstimmungsbestätigung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung bestätigt, dass der Wortlaut des Beschlusstextes mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 21.05.2019 überein-
stimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstel-
lung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 540 A – beider-
seits Westwall zwischen Nordwall und Blumenstraße / Evertz-
straße – wird gemäß § 4 BekanntmVO in Verbindung mit der 
Hauptsatzung der Stadt Krefeld im Krefelder Amtsblatt hiermit 
angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung
Der Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 21.05.2019 wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung  und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO 
öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO NRW 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Rates vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Der zu diesem Beschluss gehörende Plan, aus dem der Gel-
tungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes hervorgeht, 
liegt vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, 
Zimmer 330,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt:
 
Krefeld, den 26. Mai 2019
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 750 – NÖRDLICH BLUMENTALSTRAßE / 
BEIDERSEITS GAHLINGSPFAD –
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom      
27. Mai 2019

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 21.05.2019 be-
schlossen:

1. Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stel-
lungnahmen wird im Sinne der Begründung zur Vorlage ent-
schieden.

2. Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), in 
der derzeit gültigen Fassung, und unter Berücksichtigung 
der in den Vorbemerkungen in der Begründung zur Vorlage 
aufgeführten grundsätzlichen Erwägungen zum vorliegenden 
Bebauungsplan, wird der Bebauungsplan Nr. 750 – nördlich 
Blumentalstraße / beiderseits Gahlingspfad – in der durch 
violette Eintragungen geänderten Fassung als Satzung be-
schlossen.

3. Der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB einschließlich des 
Umweltberichtes nach § 2a BauGB zum Bebauungsplan Nr. 
750 – nördlich Blumentalstraße / beiderseits Gahlingspfad – 
(Anlage zur Vorlage Nr. 6742/19) wird zugestimmt.

4. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 750 werden fol-
gende Fluchtlinienpläne innerhalb des Geltungsbereiches 
Nr. 750 aufgehoben:
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 • Fluchtlinienplan Nr. 62 „Gahlingspfad“ (förmlich festge-

stellt am 30.12.1900)

 • Fluchtlinienplan Nr. 193 „Blumentalstraße – Moerser 
Straße – Steckendorfer Straße“ (förmlich festgestellt am 
17.01.1879)

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung  
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 750 
– nördlich Blumentalstraße / beiderseits Gahlingspfad – gemäß 
§ 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung beim Oberbürgermeister der Stadt Kre-
feld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen, Friedrich-
straße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209, 

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

 
Hinweise

Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Krefeld, den 27. Mai 2019
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
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SATZUNG ÜBER DIE 1. VERLÄNGERUNG DER 
GELTUNGSDAUER DER VERÄNDERUNGS-
SPERRE FÜR DEN GELTUNGSBEREICH 
DES IN AUFSTELLUNG BEFINDLICHEN 
BEBAUUNGSPLANES NR. 809 – SÜDLICH 
NEUE RITTERSTRAßE – VOM 25.06.2017 
(BEKANNT GEMACHT AM 06.07.2017 
IM KREFELDER AMTSBLATT NR. 27/2017)
vom 26. Mai 2019

Gemäß §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB), in der 
Fassung der Bekannt-machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 41 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) 
in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner 
Sitzung am 21.05.2018 folgende Satzung beschlossen:

Einziger Paragraph
Die Geltungsdauer der vorgenannten, durch Satzung vom 
25.06.2017 angeordneten Veränderungssperre (bekannt ge-
macht am 06.07.2017 im Krefelder Amtsblatt Nr. 27/2017) wird 
um ein Jahr verlängert. Die Veränderungssperre tritt somit 
unter Abweichung von § 4 der Satzung vom 25.06.2017 spä-
testens am 07.07.2020 außer Kraft. § 17 Abs. 2 BauGB bleibt 
unberührt.

Übereinstimmungserklärung
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung - BekanntmVO) in der zurzeit gülti-
gen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem 
Beschluss des Rates der Stadt Krefeld vom 21.05.2019 überein-
stimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung  
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Die vorbezeichnete Satzung sowie der dazu gehörende Plan lie-
gen vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeister 
der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Park-
straße 10, Zimmer 322,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Hinweise

Gemäß
a) § 18 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch
b) § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch
c)  § 7 Abs. 6 Satz 2 Gemeindeordnung NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB
Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeit-
punkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Bauge-
suches nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist dem Betroffenen für dadurch 
entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschä-
digung in Geld zu leisten.

Darüber hinaus wird auf folgende Vorschriften des BauGB über 
das Erlöschen des Entschädigungsanspruches hingewiesen:

§ 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB
Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruches findet § 44 Abs. 
4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungssper-
re, die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 
41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes beginnt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungs-plan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Zur besseren Orientierung ist das von der Veränderungssperre 
betroffene Plangebiet in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 26. Mai 2019
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

BEBAUUNGSPLAN NR. 819 
– DIESSEMER BRUCH –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 21.05.2019 be-
schlossen:

1. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt gemacht 
am 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für die Bereiche beiderseits der Straße Dießemer 
Bruch, die

 − im Norden durch die nördliche Grenze der Erschließung 
zum Maria-Hilf-Krankenhaus sowie die nördliche Grenze 
des Grundstücks Dießemer Bruch 72 (nördliche Grenzen 
der Flurstücke 10 und 816, Flur 76, Gemarkung Krefeld),

 −  im Osten durch die von der Herbertzstraße erschlossenen 
Grundstücke (östliche Grenzen der Flurstücke 10, 11, 12, 
725, 833, 603, 703, 871, 775, 907, 908, 214 und 881, Flur 
76, Gemarkung Krefeld),

 − im Süden durch die südliche Grenze der parallel zur Stra-
ße Untergath laufenden Betriebsbahntrasse bzw. die Gel-
tungsbereichsgrenzen der südlich angrenzenden Bebau-
ungspläne und

 − im Westen durch die rückwärtigen Flurstücksgrenzen der 
von der Straße Ritzhütte erschlossenen Grundstücke bzw. 
das Gelände des Maria-Hilf-Krankenhauses begrenzt wer-
den,

 ein Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB aufgestellt. Der Geltungsbereich ist der Planurkunde 
zu entnehmen.

 Der Plan erhält die Bezeichnung:  Bebauungsplan Nr. 819 
– Dießemer Bruch –

2. Der Begründung zum Entwurf des v. g. Bebauungsplanes (An-
lage zur Vorlage Nr. 6389/18) wird zugestimmt.

3. Der Entwurf des v. g. Bebauungsplanes wird mit der Begrün-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt. Wichtige Gründe zur Verlängerung der Offenlage-
Dauer um einen angemessenen Zeitraum nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB liegen nicht vor.

4. Alle bisher gefassten Beschlüsse des Bebauungsplanes Nr. 
819 werden für die Bereiche, die nicht im zukünftigen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegen, aufgehoben.

Krefeld, den 26. Mai 2019
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 819 – Dießemer Bruch – 
liegt mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit

 vom 14.06.2019 bis einschließlich 15.07.2019

montag- bis freitagvormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montag- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, Zimmer 323, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regi-
onalexpress RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / RB 35 (Hal-
testelle Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die 
Buslinien 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) 
sowie die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) er-
reichbar.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter 
www.krefeld.de/bauleitplanverfahren abrufbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksich-
tigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
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Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates, der Ausschüs-
se und Bezirksvertretungen aufgeführt werden können, soweit 
dieses die Einsender nicht ausdrücklich verweigern.

Der Bebauungsplan Nr. 819 enthält lediglich Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 2a BauGB zum Erhalt und zur Entwicklung zentraler Ver-
sorgungsbereiche. Dies eröffnet nach § 13 Abs. 1 BauGB die An-
wendung des vereinfachten Verfahrens, sofern weiterhin 

• die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet 
wird,

• keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter be-
stehen und

• keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes zu beachten sind.

Da die vorstehenden Vorgaben eingehalten sind, wird der Bebau-
ungsplan Nr. 819 – Dießemer Bruch – nach § 9 Abs. 2a BauGB 
zum Erhalt und zur Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 
im vereinfachten Verfahren aufgestellt. 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung, Maß-
nahmen der Umweltüberwachung, vom Umweltbericht, von der 
Angabe über verfügbare umweltbezogene Informationen sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Ferner wur-
de keine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist zur besseren Informati-
on in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 3. Juni 2019
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DER 
2. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES  NR. 698 (V) 
– SÜDLICH RATHER STRAßE / ÖSTLICH 
WERNER-VOSS-STRAßE – IM BEREICH ZUR 
EIBE 70
Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 698 (V) soll im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) geändert 
werden.

Inhalt der vereinfachten Änderung ist eine rückwärtige Erwei-
terung der überbaubaren Grundstücksfläche auf dem oben ge-
nannten Grundstück.

Gemäß § 13 (2) Ziff. 2 BauGB kann der Bebauungsplan mit der 
beabsichtigten Änderung in der Zeit 

 vom 14.06.2019 bis einschließlich 15.07.2019 

montag- bis freitagvormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montag- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 3. Obergeschoss, Zimmer 
330, 47829 Krefeld, eingesehen werden. 

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regi-
onalexpress RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / RB 35 (Hal-
testelle Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die 
Buslinien 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) 
sowie die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) er-
reichbar.

Da mit der vorgesehenen Veränderung keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt zu erwarten sind, wird von einer Umwelt-
prüfung gem. § 2 (4) BauGB abgesehen.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Bei gleichlauten-
den Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältigte gleichlauten-
de Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen gebeten, der 
die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a (6) BauGB unberück-
sichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. 

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen in den 
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Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der Aus-
schüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Einsender 
nicht ausdrücklich verweigern.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter 
www.krefeld.de/bauleitplanverfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist der betroffene Bereich in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 3. Juni 2019
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

07.06. bis 09.06.2019
Michael-Franz Kotalla
Illerstraße 15 | 47809 Krefeld
54 18 65

10.06.2019
Carl Lechner GmbH
Vinzenzstraße 15 | 47799 Krefeld
80 62-0

14.06. bis 16.06.2019
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße 23 | 47809 Krefeld
52 76-0

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33


